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Allgemeine Chronik

Öffentliche Finanzen

Voranschlag

In der Wintersession 2019 behandelte der Ständerat als Erstrat den Voranschlag 2020.
Hannes Germann (svp, SH) stellte die Vorlage im Namen der Kommission vor. Er
bezeichnete die Budgetsituation als positiv, zumal trotz STAF und allgemein starkem
Ausgabenwachstum dank der Dynamik bei der direkten Bundessteuer und den
Verrechnungssteuern ein Überschuss erwartet werde. Er verwies auf die Nachmeldung
des Bundesrates vom 27. September 2019, in der dieser eine Nachzahlung von
Genossenschaftsbeiträgen an die Nationale Genossenschaft für die Lagerung
radioaktiver Abfälle in der Höhe von CHF 158 Mio. beantragt hatte. Nach einem
Überblick stellte er die Mehrheitsanträge der FK-SR kurz vor, die gegenüber der
Bundesratsvorlage Mehrausgaben von CHF 122.3 Mio. mit sich bringen würden. In der
Folge diskutierte der Ständerat ausschliesslich über diese Kommissionsanträge. 
Die Erhöhung der Unterstützung von Organisationen im Bereich der ausserschulischen
Kinder- und Jugendförderung um CHF 4 Mio. auf CHF 14 Mio. lehnte Bundesrat Maurer
als Bagatellsubvention ab; die Gewährung solcher sei aber nicht Aufgabe des Bundes,
erklärte er. Peter Hegglin (cvp, ZG) betonte hingegen, dass sich der Bund seit
Inkrafttreten des Kinder- und Jugendförderungsgesetzes im Jahr 2013 jährlich mit CHF
10 Mio. an diesen Organisationen beteilige. Da sich die Zahl der Anspruchsgruppen
seither stetig vergrössert habe, die Beträge des Bundes jedoch gleich geblieben seien,
seien die Beiträge an die einzelnen Organisationen um fast 40 Prozent gesunken. Mit 27
zu 13 Stimmen folgte die kleine Kammer der Kommission in diesem Punkt. 
Diskussionen gab es ansonsten nur noch bezüglich der Bildungsausgaben. Hier
beabsichtigte die Kommissionsmehrheit eine Erhöhung des Finanzierungsbeitrags an
die ETH (+CHF 30 Mio.), der Beiträge für die berufliche Bildung (+CHF 15 Mio.), der
Grundbeiträge an die Universitäten (+CHF 20 Mio.) und die Fachhochschulen (+CHF 15
Mio.), der Ausbildungsbeiträge (+CHF 764'100), der Finanzhilfen für WeBiG (+CHF
200'300), der Beiträge für die Institutionen der Forschungsförderung (+CHF 15 Mio.)
sowie der Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeutung (+CHF 3.1 Mio.). Damit
nehme man wie bereits im Voranschlag 2019 Bezug auf die BFI-Botschaft 2017-2020,
wobei die darin beschlossenen Ausgaben später um 3 Prozent reduziert worden waren,
um die Kostenbremse einhalten zu können, erklärte Erich Ettlin (cvp, OW) für die
Kommission. Da es die Finanzlage des Jahres 2020 erlaube, wolle man hier zu den
ursprünglichen Beträgen zurückkehren, nicht aber in den Finanzplanjahren, dort müsse
man dies in den jeweiligen Voranschlägen neu diskutieren. Eine Minderheit Hefti (fdp,
GL) beantragte, dem Bundesrat zu folgen und auf die Erhöhungen zu verzichten. Der
Bund schenke dem Bildungsbereich – richtigerweise – bereits genügend
Aufmerksamkeit, die entsprechenden Ausgaben würden von CHF 7.7 Mrd. (2018) auf
voraussichtlich CHF 8.6 Mrd. (2023) ansteigen, argumentierte Hefti. Weitere,
«giesskannenartige» Erhöhungen sollten nicht zum Gewohnheitsrecht werden. Auch
Finanzminister Maurer lehnte die Erhöhung ab. Man habe damals die nicht eingetretene
Teuerung überall herausgerechnet, wie es das Parlament später im Rahmen der Motion
Dittli (fdp, UR; Mo. 16.3705) bestätigt habe, einzig den Bildungsbereich nehme das
Parlament immer wieder von dieser Änderung aus. Dennoch sprach sich der Ständerat
deutlich für die verschiedenen Erhöhungen aus. 
Den übrigen Anträgen der Kommission folgte der Rat ohne grössere Diskussionen: Für
die finanzielle Unterstützung von Selbsthilfeprojekten bezüglich der Opfer von
fürsorgerischen Zwangsmassnahmen beantragte die Kommission eine Budgeterhöhung
von CHF 150'000 auf CHF 2 Mio. sowie eine Fortsetzung in den Finanzplanjahren. Da im
Parlament noch verschiedene Vorstösse für eine Fristverlängerung zur
Gesuchseinreichung für die Opfer von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen hängig
seien und der Bundesrat Empfehlungen einer unabhängigen Expertenkommission
«Administrative Versorgung» prüfe, solle dieser Betrag als Spielraum für solche Projekte
geschaffen werden, erklärte Christian Levrat (sp, FR) für die Kommission. Mit 27 zu 13
Stimmen sprach sich der Ständerat für diese Erhöhung aus. Im Sportbereich erhöhte er
einstimmig die Kredite für Sportverbände und andere Organisationen (+CHF 10 Mio.),
für nationale Sportanlagen (+CHF 5 Mio.) und für Wertberichtigungen im
Transferbereich (+CHF 5 Mio.) in Voranschlag und Finanzplan, um den «Zeitraum bis
zum frühestens für 2022 vorgesehenen Inkrafttreten des nächsten Nationalen
Sportanlagenkonzepts zu überbrücken», wie Hannes Germann zuvor für die Kommission
erklärt hatte. Den Kredit für Schweiz Tourismus erhöhte der Rat zur Umsetzung des vom
Parlament gefassten Beschlusses zur Wirtschaftsförderung um CHF 2.375 Mio.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.12.2019
ANJA HEIDELBERGER

01.01.65 - 01.01.23 1ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Einstimmig nahm der Ständerat in der Folge den Bundesbeschluss Ia über den
Voranschlag für das Jahr 2020 an. 
Einen Änderungsantrag stellte die Kommission noch für den Bundesbeschluss Ib über
die Planungsgrössen im Voranschlag für das Jahr 2020: Hier beabsichtigte sie, die
Aufstockung bei den Institutionen der Forschungsförderung dem Schweizerischen
Nationalfonds zukommen zu lassen, während die Minderheit Hefti diese Vorschrift
genauso ablehnte wie die Erhöhung selbst. Einstimmig nahm der Ständerat die
Änderung an. Der Bundesbeschluss II über den Finanzplan für die Jahre 2021-2023
bedarf keiner Gesamtabstimmung, hingegen stimmte der Ständerat dem
Bundesbeschluss III über die Entnahmen aus dem Bahninfrastrukturfonds für das Jahr
2020 sowie dem Bundesbeschluss IV über die Entnahmen aus dem Nationalstrassen-
und Agglomerationsverkehrsfonds für das Jahr 2020 einstimmig zu. 1

Nur einen Tag später ging die Debatte um den Voranschlag 2020 im Nationalrat weiter.
Auch dieses Jahr drehte sich die Eintretensdebatte vor allem um die Frage, wie gut die
wirtschaftliche Lage des Bundes wirklich sei und wie grosszügig das Parlament folglich
mit dessen finanziellen Ressourcen umgehen könne. Eintreten war nicht umstritten,
ganz im Gegensatz zur Detailberatung: Neben den Mehrheitsanträgen standen
zahlreiche Minderheitsanträge der SP- und der SVP-Fraktion auf dem Programm. Doch
obwohl der Nationalrat den Voranschlag während über 9 Stunden diskutierte, schuf er –
verglichen mit der Anzahl Minderheitsanträge – nur wenige Differenzen zum Ständerat. 
Die meisten dieser Differenzen waren im Nationalrat unumstritten, etwa die Erhöhung
des Globalbudgets der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts um CHF 709’300
CHF. In verschiedenen Fällen verband die Kommission zudem Aufstockungen mit der
Definition neuer Grenz- und Sollwerte oder der Neudefinitionen der
Rahmenbedingungen der Kreditverwendung, Instrumenten des Neuen Führungsmodells
des Bundes für die Bundesverwaltung. Mit diesen können Bedingungen zur Verwendung
der Gelder mit Budgetpositionen verbunden werden. Die Aufstockung des
Globalbudgets der Landwirtschaft um CHF 500'300 begründete der Nationalrat mit der
drohenden Unterfinanzierung des Aufbaus des Kompetenzzentrums Boden und
definierte dessen Finanzierung als Rahmenbedingung für den Kredit. Auch die
Forschungsbeiträge für die Landwirtschaft erhöhte er zugunsten des
Forschungsinstituts für biologischen Landbau um CHF 2.5 Mio. im Voranschlagsjahr
sowie in den Finanzplanjahren. Gegen die Aufstockung der Direktzahlungen für die
Landwirtschaft stellte sich eine Minderheit Schneider Schüttel (sp, FR), die
diesbezüglich dem Ständerat folgen wollte, jedoch mit 63 zu 127 Stimmen (bei 2
Enthaltungen) unterlag. Abgelehnt hatten die Änderung die einstimmig stimmenden SP-
und GLP-Fraktionen sowie Minderheiten der FDP- und der Grünen-Fraktion. Auf Antrag
Mattea Meyer (sp, ZH) stockte der Nationalrat mit 112 zu 81 Stimmen (bei 1 Enthaltung)
auch das Globalbudget des Fedpol im Voranschlagsjahr sowie in den Finanzplanjahren
um CHF 600'000 auf. Damit sollte eine Reduktion aus den Finanzplanjahren 2017 bis
2019 korrigiert werden, um damit eine Stellenaufstockung um vier Stellen zur Erfüllung
der Zentralstellenaufgaben des Fedpol im Bereich Internetkriminalität, insbesondere
der Pädokriminalität, zu ermöglichen. Die SVP- und die FDP-Fraktionen hatten sich
dagegen gewehrt, weil diese Stellen intern über das Globalbudget finanziert werden
sollten, wie Albert Vitali (fdp, LU) betonte. 
Sparsamer als der Ständerat zeigte sich die grosse Kammer bezüglich der finanziellen
Unterstützung von Selbsthilfeprojekten beim Bundesamt für Justiz: Hier sperrte sie sich
stillschweigend gegen die vom Ständerat beschlossene Ausgabenerhöhung auf CHF 2
Mio. Ohne Minderheit akzeptiert wurden auch die Anträge zum SEM: Die
Betriebsausgaben zu den Bundesasylzentren senkte der Rat nach Absprache der
Kommission mit dem SEM um CHF 27 Mio. und die Beiträge für die Sozialhilfe
Asylsuchender und vorläufig Aufgenommener reduzierte er aufgrund aktualisierter
Zahlen um 12.8 Mio. Dies obwohl Finanzminister Maurer darauf hingewiesen hatte, dass
man damit an den Leistungen des Bundes «überhaupt nichts» ändere, denn diese seien
gesetzlich vorgegeben. Ein solcher Beschluss führe später aber allenfalls zu
Nachtragskrediten, wenn sich die Flüchtlingssituation ändern sollte. 
Umstritten waren auch im Nationalrat vor allem die Bildungsausgaben. Diesbezüglich
lagen neben dem Mehrheitsantrag drei Minderheitsanträge vor. Die Mehrheit wollte in
den meisten Bildungsfragen dem Bundesrat folgen und die Bildungsausgaben nicht um
die ehemaligen Teuerungsbeiträge erhöhen. Einzig bezüglich der Berufsbildung
befürwortete sie eine zusätzliche Erhöhung. Eine Minderheit I Schneider Schüttel
forderte, dem Ständerat folgend, die im Rahmen der BFI-Botschaft 2017-2020
beschlossenen Beträge, eine Minderheit II Bourgeois (fdp, FR) bevorzugte hingegen
mehrheitlich einen Mittelweg zwischen Ständerat und Bundesrat. Dieser basierte auf
den Aufstockungen des Budgets im Bildungsbereich, welche das Parlament bereits 2019

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.12.2019
ANJA HEIDELBERGER
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vorgenommen hatte, abzüglich der Teuerungskorrektur nach Dittli (fdp, UR; Mo.
16.3705) um -0.1 Prozent. Mit 132 zu 60 Stimmen (bei 1 Enthaltung) und 139 zu 52
Stimmen (bei 2 Enthaltungen) setzte sich die Minderheit II gegen die Minderheit I und
die Mehrheit durch. Zudem sprach sich der Nationalrat beim Bildungsbudget zusätzlich
für eine Minderheit III Schneider Schüttel aus, welche bei den Institutionen der
Forschungsförderung eine zusätzliche Erhöhung um CHF 1.1 Mio. forderte, die
zugunsten der Akademien der Wissenschaften Schweiz eingesetzt werden sollte. 
Schliesslich nahm der Nationalrat verglichen mit dem Ständerat einige Änderungen bei
den Sollwerten vor, insbesondere im Gesundheitsbereich. Der Messwert für den Anteil
Rauchender in der Bevölkerung, gemäss dem nicht mehr als 25 Prozent der Bevölkerung
rauchen sollen, wurde gestrichen, da dessen Messung gemäss Kommission keine
Aufgabe des Staates sei. Dies obwohl Finanzminister Maurer vor der Streichung gewarnt
und diese als falsches Signal bezeichnet hatte. Gesteigert werden sollte hingegen der
Anteil Arztpraxen mit elektronischer Krankengeschichte der Patientinnen und
Patienten. Heute liegt dieser bei 76 Prozent, im Jahr 2020 soll er bei 80 Prozent zu
liegen kommen und für die Finanzplanjahre weiter gesteigert werden. Bei der
Militärversicherung soll der Anteil der Verwaltungskosten an den Gesamtkosten von 10.7
Prozent auf 10 Prozent gesenkt werden. Diese Änderungen waren nicht umstritten,
genauso wenig wie die Reduktion des Grenzwertes zum Auftreten von gentechnisch
verändertem Raps entlang von Bahngeleisen (von 0.5 Prozent auf 0.25 Prozent aller
untersuchten Proben). Schliesslich erhöhte der Nationalrat auch die Messgrösse bei
den Besucherinnen und Besuchern der bundeseigenen Museen von 60'000 auf 65'000
Personen – obwohl dies gemäss Bundesrat Maurer «nicht mehr Leute in die Museen»
locken werde. 
Die übrigen Änderungen, meistens beantragt von Mitgliedern der SP- oder der SVP-
Fraktion, lehnte die Ratsmehrheit jeweils deutlich ab. Verschiedene linke Minderheiten
setzten sich für Budgeterhöhungen im Bereich des Umweltschutzes ein. So versuchte
eine Minderheit Schneider Schüttel unter anderem die Überprüfung von Wirkstoffen
zur Senkung des Risikos von Pflanzenschutzmitteln für aquatische Organismen für das
Jahr 2020 von 20 auf 30 Wirkstoffe zu erhöhen sowie die dazu nötigen acht
zusätzlichen Stellen bei vier verschiedenen Bundesämtern zu schaffen. Mit 105 zu 84
Stimmen (bei 1 Enthaltung) lehnte der Rat den Antrag gegen den Willen der SP-, GPS-
und GLP-Fraktionen sowie der Mitglieder der EVP ab. Da sich der
Überprüfungsrhythmus an jenen der EU anlehne, sei eine Aufstockung hier nicht
angebracht, erklärte Alois Gmür (cvp, SZ) für die Kommission. Eine weitere Minderheit
Schneider Schüttel wollte CHF 20 Mio. mehr für die Revitalisierung von Gewässern
einsetzen, weil die Nachfrage nach Bundesmittel in diesem Bereich stark angestiegen
sei und im kommenden Jahr zahlreiche Projekte realisiert werden sollten. Mit 96 zu 95
Stimmen (bei 3 Enthaltungen) lehnte der Rat jedoch auch diesen Antrag ab, wobei
Kommissionssprecher Gmür darauf hinwies, dass bei tatsächlichem Fehlen von Mitteln
Nachtragskredite eingereicht werden könnten. Zudem setzte sich eine Minderheit
Masshardt (sp, BE) für eine Verdoppelung des Betrags für den Technologietransfer beim
Bundesamt für Energie von CHF 20 Mio. auf CHF 40 Mio. ein. Dieses Geld diene dazu,
dass neue, noch nicht marktreife Technologien erprobt werden könnten. Eine Erhöhung
sei nicht nötig, weil die Privatwirtschaft solche Ideen kostensparend entwickeln könne,
argumentierte Sandra Sollberger (svp, BL) und begründete damit auch ihre Minderheit II
Sollberger, die den Betrag auf CHF 10 Mio. reduzieren wollte. Mit 142 zu 52 Stimmen
respektive 107 zu 86 Stimmen (bei 1 Enthaltung) setzte sich der Mehrheitsantrag gegen
die Anträge der Minderheit II respektive der Minderheit I durch. 
Doch nicht nur im Umweltbereich, auch zu anderen Themen reichte die SP-Fraktion
erfolglos Vorstösse ein. So wollten linke Minderheiten etwa das Globalbudget des
Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Frau und Mann aufstocken, die
Kulturabgeltung an die Stadt Bern in den Finanzplanjahren fortsetzen, dem BIT eine
grössere Konstanz in der Personalentwicklung als neues Ziel vorschreiben sowie eine
Aufstockung beim Eidgenössischen Personalamt vornehmen, das in der Folge
Lehrstellen und Hochschulpraktika zur Integration von Menschen, die aus dem
Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind, anbieten soll. 
Die SVP hingegen versuchte vor allem, dem Stellenzuwachs beim Bund – im Voranschlag
2020 beträgt dieser gemäss Franz Grüter (svp, LU) 267 zusätzliche Stellen – Einhalt zu
gebieten. Dazu wollte Grüter allgemein die Ausgaben für den Personalaufwand im
Voranschlag 2020 sowie in den Finanzplanjahren bei CHF 6 Mrd. plafonieren – zum
ersten Mal überhaupt überstiegen die geplanten Ausgaben für das Personal die Grenze
von CHF 6 Mrd. Mit 134 zu 51 Stimmen lehnte der Rat den Minderheitsantrag Grüter
gegen den Willen der geschlossen stimmenden SVP ab. Zudem wollte eine weitere
Minderheit Grüter den Betrag für die Lohnmassnahmen halbieren; 0.5 Prozent der
Lohnsumme reichten für Lohnverhandlungen, erklärte der Minderheitensprecher. Mit
140 zu 52 Stimmen lehnte der Rat auch diesen Antrag ab. Auch die weiteren
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Minderheitsanträge, die vorsahen, die Ausgaben des Büros für Konsumentenfragen auf
dem Stand der Rechnung von 2018 zu plafonieren, auf die Budgeterhöhung der
Parlamentsdienste zur Schaffung von drei neuen Vollzeitstellen sowie auf Erhöhungen
in den Personalbereichen des EDA, des BAG und des BFS zu verzichten, lehnte der
Nationalrat ab. 
Zu reden gaben schliesslich auch die Bereiche Entwicklungszusammenarbeit und
Sicherheit. Während eine Minderheit I Keller (svp, NW) die Ausgaben für multilaterale
Entwicklungszusammenarbeit deutlich kürzen wollte, schlug eine Minderheit II Gysi (sp,
SG) in diesem Bereich eine Erhöhung des Budgets vor, um erneut auf die in der
Botschaft 2017-2020 vereinbarten Ausgaben zu kommen und um im Jahr 2023 eine
APD-Quote von 0.5 Prozent des Bruttonationaleinkommens zu erreichen.
Finanzminister Maurer wehrte sich gegen eine weitere Kürzung in diesem Bereich – die
Schweiz habe hier in den letzten Jahren die grössten Kürzungen vorgenommen, obwohl
sie weiterhin ihren Verpflichtungen nachkommen müsse, erklärte er.
Kommissionssprecher Gmür betonte hingegen, dass es sich bei der APD-Quote weder
um ein finanzpolitisches Steuerungsinstrument, noch um einen Zielwert handle,
sondern um einen Richtwert. Mit 140 zu 51 Stimmen und 106 zu 84 Stimmen (1
Enthaltung) sprach sich die grosse Kammer für den Mittelweg, den Mehrheitsantrag, aus
und beliess die entsprechenden Ausgaben auf ihrer ursprünglichen Höhe. 
Mit 135 zu 54 Stimmen nahm der Nationalrat schliesslich den Bundesbeschluss Ia über
den Voranschlag für das Jahr 2020, der verglichen mit dem bundesrätlichen
Budgetvorschlag Mehrausgaben von CHF 245 Mio. mit sich bringe, wie die beiden
Kommissionssprecher Gmür und Nicolet (svp, VD) erklärten, in der Gesamtabstimmung
an. Abgelehnt wurde er einstimmig von der SVP und von Stefania Prezioso Batou (gps,
GE). Kaum bis gar nicht umstritten waren der Bundesbeschluss Ib über die
Planungsgrössen im Voranschlag für das Jahr 2020, der Bundesbeschluss II über den
Finanzplan für die Jahre 2021-2023, der Bundesbeschluss III über die Entnahmen aus
dem Bahninfrastrukturfonds für das Jahr 2020 sowie der Bundesbeschluss IV über die
Entnahmen aus dem Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds für das Jahr
2020. 2

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Joseph Dittli (fdp, UR) beabsichtigte, mittels einer Motion die AHV-Leistungen für
Hörversorgungen auf das Niveau der IV-Vergütungen anzuheben. Demnach sollen für
Personen mit Hörminderungen im AHV- und im IV-Alter dieselben medizinischen
Indikationskriterien gelten – gemäss geltendem Recht muss der Mindesthörverlust im
IV-Alter 15 bis 20 Prozent, im AHV-Alter 35 Prozent betragen. Zudem soll der
Pauschalbetrag im AHV-Alter für beide Ohren dem höheren Betrag des IV-Alters
angepasst werden. Schliesslich soll die Härtefallregelung der IV, welche bei starken
Hörbehinderungen Hörgeräte finanziert, die über die Pauschale hinausgehen, auch auf
Personen im AHV-Alter ausgedehnt werden. Die heutige Ungleichbehandlung von
Betroffenen im IV- und AHV-Alter sei ungerecht, erklärte der Motionär. Heute würden
Menschen höheren Alters noch äusserst aktiv am Gesellschaftsleben teilnehmen, dazu
sei aber ein gutes Gehör ein elementarer Faktor. Da ein nichtversorgter Hörverlust auch
Auswirkungen auf neuronaler und kognitiver Ebene habe, solle er frühzeitig behandelt
werden. 
In seiner Antwort erläuterte der Bundesrat die Unterschiede zwischen IV und AHV. So
liege das Ziel der IV in der Eingliederung der Betroffenen ins Erwerbsleben und in das
soziale Umfeld. Die AHV bezahle als Rentenversicherung hingegen solche Hilfsmittel nur
aufgrund einer „historisch gewachsenen Sonderregelung“. Da es gezielte individuelle
Unterstützung von öffentlichen und privaten Stellen für Personen im AHV-Alter, welche
sich die Hörgeräteversorgung nicht leisten können, gebe, lehne er die Motion ab.
Jedoch halte auch er eine binaurale Versorgung – also die Versorgung beider Ohren mit
Hörgeräten – aus audiologischer Sicht für sinnvoll und werde eine entsprechende
Änderung der Verordnung über die Abgabe von Hilfsmitteln durch die
Altersversicherung (HVA) prüfen. 

Bei der Ständeratsdebatte in der Herbstsession 2016 widersprach der Motionär den
Aussagen des Bundesrates. Demnach würden zwar Personen mit Anspruch auf
Ergänzungsleistungen CHF 210 an ihre Hörgeräte erhalten, zudem könne Pro Senectute
eine individuelle Finanzhilfe sprechen, jedoch nicht an Personen, die
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Ergänzungsleistungen erhielten. Ansonsten gebe es keine Möglichkeiten, diesbezüglich
finanzielle Unterstützung zu erhalten. Allgemein pflichtete Pascale Bruderer Wyss (sp,
AG) dem Motionär bei, dass soziale Inklusion in allen Lebensphasen und -bereichen
wichtig sei und sich die Schweiz gemäss der UNO-Behindertenrechtskonvention dazu
verpflichtet habe. Beide erachteten die Antwort des Bundesrates bezüglich der
binauralen Versorgung als Chance, einen Teilerfolg zu erzielen. Man müsse jedoch die
Motion annehmen, um sicherzustellen, dass das Problem wirklich angegangen werde.
Von allen anwesenden Ständerätinnen und Ständeräten befürwortet, wurde die Motion
einstimmig angenommen. 3

Im April 2017 beschloss die SGK-NR, den Text der Motion Dittli (fdp, UR) „Anhebung der
AHV-Leistungen für Hörversorgungen auf das Niveau der IV-Vergütungen“
abzuändern. Sie beschränkte den Motionstext auf die Forderung nach einer binauralen
Versorgung – also die Hörversorgung beider Ohren –, wobei der Betrag, den die AHV
ausbezahlen soll, wie üblich nur bei 75 Prozent des Betrages liegt, den Personen von der
IV erhalten. Durch die Streichung der übrigen Forderungen sollen „die Grenzen
zwischen der AHV als Rentenversicherung und der IV als Eingliederungsversicherung“
erhalten bleiben. Dies stiess in der Herbstsession im Nationalrat nicht nur auf
Zustimmung. Toni Brunner (svp, SG) zum Beispiel erörterte, dass es seiner Minderheit
ums Prinzip gehe: Man müsse einen weiteren Leistungsausbau, der voraussichtlich
jährlich rund CHF 14 Mio. kosten würde, bekämpfen. Mit 118 zu 52 Stimmen (bei 14
Enthaltungen) nahm die grosse Kammer jedoch den auch vom Bundesrat unterstützten,
abgeänderten Motionstext gegen den Widerstand des Grossteils der SVP-Fraktion und
einzelner Mitglieder der FDP-Fraktion an. In der Herbstsession 2017 folgte der
Ständerat auf Antrag der SGK-SR stillschweigend dem Beispiel seines Schwesterrats. 4

MOTION
DATUM: 07.06.2017
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In seinem Bericht zu den Motionen und Postulaten 2018 erachtete der Bundesrat im
März 2019 das Anliegen der Motion Dittli (fdp, UR) zur Anhebung der AHV-Leistungen
für Hörversorgungen auf das Niveau der IV-Vergütungen als erfüllt, nachdem er per 1.
Juli 2018 die Verordnung über die Abgabe von Hilfsmitteln durch die Altersversicherung
wie verlangt geändert hatte. Stillschweigend schrieben Stände- und Nationalrat die
Motion in der Sommersession 2019 ab. 5

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 18.06.2019
ANJA HEIDELBERGER

Nachdem der Bundesrat dem Parlament die Botschaft zur AHV 21 vorgelegt hatte,
diskutierten die Medien die Vorlage in unregelmässigen Zeitabständen. Im Zentrum der
Diskussion stand insbesondere die vorgeschlagene Rentenaltererhöhung der Frauen,
welche für Frauenorganisationen und linke Parteien eine «unglaubliche Frechheit», wie
es das Streikkollektiv des Frauenstreiks ausdrückte, und einen Referendumsgrund, für
viele Bürgerliche jedoch eine notwendige Massnahme zur Sanierung der AHV darstellte.
Mehrfach wurde zu diesem Zeitpunkt auch bereits eine weitergehende
Rentenaltererhöhung für Frauen und Männer auf 66 oder gar 67 Jahre gefordert. So
schlug zum Beispiel Ständerat Ruedi Noser (fdp, ZH; Mo. 20.3225) in einer Motion vor,
eine automatische schrittweise Erhöhung des Rentenalters auf 67 Jahre mit einer
Erhöhung des gesetzlichen Ferienanspruchs um zwei Wochen zu verknüpfen.
Demgegenüber wurde auch darüber diskutiert, ob das Konzept der Pensionierung und
des fixen Rentenalters überhaupt noch zeitgemäss sei oder ob es nicht besser
abgeschafft werden sollte. Immer wieder beriefen sich die Medien zudem auf
Umfragen, um die Zukunftssorgen der Bevölkerung bezüglich ihrer Altersvorsorge zu
unterstreichen. Gleichzeitig ergaben aber auch mehrere solche Umfragen, dass eine
Mehrheit der Befragten, insbesondere der befragten Frauen, eine Erhöhung des
Frauenrentenalters ablehnte (z.B. Umfrage Deloitte: Männer: 60% für Erhöhung des
Frauenrentenalters, 32% der Frauen dafür). Ende November 2019 forderte schliesslich
auch die OECD in ihrem alle zwei Jahre erscheinenden Länderbericht zur Schweiz eine
Rentenaltererhöhung.

Die Ausgangslage der Vorlage AHV 21 änderte sich – wie so vieles – im Frühjahr 2020 mit
dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Diese habe aufgezeigt, «wie wertvoll
funktionierende Sozialversicherungen sind», betonte der Tages-Anzeiger, aber habe
auch grosse Kosten für die Altersvorsorge mit sich gebracht (NZZ). Gerade für die AHV
sei die Situation aufgrund des Umlageverfahrens schwierig: Erste Schätzungen wiesen
aufgrund des Rückgangs der Löhne und somit auch der Lohnbeiträge auf einen Corona-
bedingten Schaden für die AHV und IV von CHF 4 bis 5 Mrd. hin. Vor der Pandemie sei
mit einem Umlageergebnis von CHF 800 Mio. gerechnet worden, wobei die CHF 2 Mrd.,
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welche die AHV aufgrund der STAF jährlich zusätzlich erhält, bereits inbegriffen waren.
Nun müsse trotz dem Zuschuss mit einem deutlich negativen Umlageergebnis
gerechnet werden, das vermutlich auch nicht durch ein positives Anlageergebnis des
AHV-Ausgleichsfonds kompensiert werden könne. Bereits vor der Corona-Krise
rechnete das BSV überdies ohne AHV-Reform für das Jahr 2035 mit einem
Umlagedefizit von CHF 10 Mrd. 
Nicht nur bezüglich des Ablaufs der Behandlung der Vorlage, auch bezüglich des Inhalts
erwarteten die Medien einen Einfluss der Corona-Pandemie auf die AHV 21: So werde
es jetzt noch schwieriger, Steuergelder für die AHV zu beschaffen, mutmasste etwa der
Tages-Anzeiger. FDP-Ständerat Dittli (fdp, UR) betonte denn auch, dass eine
Mehrwertsteuererhöhung um 0.7 Prozentpunkte wegen Corona inakzeptabel sei.

Im August 2020 begann die SGK-SR die Vorberatung der Vorlage zur Stabilisierung der
AHV («AHV 21»). Dabei hörte sie sich verschiedene Vertreterinnen und Vertreter von
Kantonen, Sozialpartnern und Frauenorganisationen an und erteilte der Verwaltung
verschiedene Abklärungsaufträge. Bereits vor dieser ersten Sitzung hatten die Medien
aber über einen von Ständerat Kuprecht (svp, SZ) initiierten bürgerlichen AHV-Pakt zur
Vorlage berichtet. So hätten «sozialpolitische Wortführer» der SVP, FDP, CVP und
später auch der GLP aus beiden Räten bereits im März eine parteiübergreifende
Arbeitsgruppe gebildet, wie die NZZ schilderte und Alex Kuprecht (svp, SZ) und Ruth
Humbel (cvp, AG) bestätigten. Ziel der Gruppe sei es gemäss Medien, eine Mitte-links
Allianz, wie sie bei der Altersvorsorge 2020 zwischen der CVP und den linken Parteien
entstanden war, zu verhindern. Die Gruppe habe sich auf folgende Eckwerte für die
AHV 21-Vorlage geeinigt: eine Rentenaltererhöhung für Frauen auf 65 Jahre und eine
Rentenverbesserung in der Höhe von CHF 400 Mio. bis CHF 550 Mio. für vier
betroffene Frauenjahrgänge; eine flexible Ausgestaltung des Rentenübergangs mit
Teilrenten ab 63 Jahren; eine Erhöhung der Freibeträge für Erwerbstätige über 65
Jahren; eine maximale Mehrwertsteuererhöhung um 0.3 Prozentpunkte. Zum Vergleich:
Die vom Bundesrat vorgelegte Botschaft enthielt unter anderem Ausgleichszahlungen
an Frauen in der Höhe von CHF 700 Mio. für neun Jahrgänge und eine
Mehrwertsteuererhöhung um 0.7 Prozentpunkte. Weitere zentrale Punkte seien gemäss
Presse bei den Eckwerten bisher aber ausgeklammert worden, etwa die Plafonierung
der AHV-Rente für Ehepaare. Die SP reagierte mit einem Communiqué auf den
Zeitungsartikel und bezeichnete die Absicht der Gruppe als «Betrug an den Frauen», da
diese die «Kosten der AHV-Reform nahezu alleine tragen» sollten, obwohl sie bei den
Renten bereits jetzt benachteiligt seien. Gerade bezüglich der Kompensation für die
Frauen zeigte sich jedoch auch die GLP in den Medien kritisch gegenüber den
Eckwerten: Eine Rentenaltererhöhung sei nur möglich, wenn gleichzeitig die
diskriminierenden Aspekte der zweiten Säule angegangen würden, erklärte etwa Tiana
Angelina Moser (glp, ZH).
Anfang September traf die Kommission in ihrer Vorberatung erste Vorentscheidungen:
Sie sprach sich mit 9 zu 3 Stimmen (bei 1 Enthaltung) für die Erhöhung des
Frauenrentenalters auf 65 Jahre aus. Während vier Jahren solle das Referenzalter – wie
das Rentenalter neu heissen soll – um je drei Monate pro Jahr erhöht werden. Über die
Ausgleichsmassnahmen für die ersten Jahrgänge von Frauen, die länger arbeiten
müssen, diskutierte die Kommission erst im Oktober. Dabei beauftragte sie die
Verwaltung mit der Berechnung von verschiedenen Ausgleichsvarianten, die gemäss
Medien jedoch allesamt von einem Ausgleich für lediglich vier Jahrgänge ausgingen. 

Die Medien verwiesen in der Folge auf den Zeitdruck, unter dem das Projekt stehe,
zumal eine allfällige zusätzliche Rentenaltererhöhung erst möglich sei, nachdem das
Rentenalter der Frauen angeglichen worden sei. Dies sei aber frühestens im Jahr 2026,
später war gar von 2027 die Rede, möglich. Folglich erntete die SGK-SR für die Dauer
ihrer Vorberatung einige Kritik: «Im parlamentarischen Alltag scheint der Reformdruck
noch nicht angekommen zu sein», kritisierte etwa der Tages-Anzeiger. 6

Eine vereinfachte Möglichkeit zur Abrechnung von Sozialversicherungen und Steuern
von Hausdienstangestellten versuchten Josef Dittli (fdp, UR; Mo. 20.4425) und Alois
Gmür (cvp, SZ; Mo. 20.4552) in zwei sehr ähnlichen Motionen zu erreichen, welche sie
im Dezember 2020 einreichten. So sollte eine unkomplizierte, wenn möglich digitale
Abrechnung bei einer einzigen Anlaufstelle geschaffen werden. Durch das
«vereinfachte Abrechnungsverfahren» im Rahmen des Bundesgesetzes gegen die
Schwarzarbeit müssten sich die Arbeitgebenden heute nur noch an eine AHV-
Ausgleichskasse und eine Unfallversicherung wenden. Bereits damals habe das
Parlament den Wunsch geäussert, stattdessen nur eine Anlaufstelle zu schaffen –
diesem Wunsch solle der Bundesrat nun mit einer Verordnungsänderung nachkommen,
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so die Motionäre. Der Bundesrat erachtete das Anliegen als «sinnvoll» und beantragte
es zur Annahme. Bereits heute sei eine solche Zusammenarbeit zwischen den AHV-
Ausgleichskassen und den Unfallversicherungen freiwillig möglich, käme aber nur selten
zustande. Entsprechend werde man nun für eine «entsprechenden Globalvereinbarung
zwischen Ausgleichskassen und Unfallversicherern» sorgen. Stillschweigend nahmen
sowohl der Ständerat als auch der Nationalrat je eine der beiden Motionen in der
Frühjahrssession 2021 an. 7

Auch die SGK-NR störte sich daran, dass die Arbeitgebenden selbst bei der
vereinfachten Abrechnung von Sozialversicherungen und Steuern von
Hausdienstangestellten zwei verschiedene Anlaufstellen für die AHV und die ALV
anschreiben müssen und begrüsste daher die von den Motionen Dittli (fdp, UR) und
Gmür (mitte, SZ) beantragte weitere Vereinfachung. Der Nationalrat folgte dem Antrag
der Kommission in der Herbstsession 2021 und nahm die Motion Dittli stillschweigend
an. Wenige Tage später entschied sich auch der Ständerat in Übereinstimmung mit
seiner Kommission für Annahme der Motion Gmür, womit der Bundesrat nun gleich
zwei Aufträge zur Vereinfachung der entsprechenden Abrechnung erhielt. 8
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